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1. Einleitung

Keine Steuerbefreiung ohne Nachweise! So lautet der Grundsatz 
vor allem bei der Inanspruchnahme der Steuerbefreiungen für in-
nergemeinschaftliche Lieferungen. Auch wenn der BFH in seiner 
ständigen Rechtsprechung den Beleg- und Buchnachweis insoweit 
nicht mehr als materiell-rechtliche Voraussetzung für die Steuerbe-
freiungen ansieht, hat er doch bestätigt, dass der Unternehmer ei-
nen beleg- und buchmäßigen Nachweis entsprechend den gesetz-
lichen Vorgaben von § 6a UStG und – seit 01.01.2020 – der §§ 17a 
bis 17d UStDV führen muss.

Seit 01.10.2013 gelten neue Regelungen für die Beleg- und 
Buchnachweise für innergemeinschaftliche Lieferungen. Nunmehr 
wurde durch das Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der 
Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschrif-
ten vom 12.12.2019 als neuer Nachweis bei innergemeinschaftli-
chen Lieferungen eine Gelangensvermutung in Beförderungs- und 
Versendungsfällen mit Wirkung vom 01.01.2020 eingefügt. Weiter-
hin wird die Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferun-
gen davon abhängig gemacht, dass der Abnehmer eine ihm erteilte 
gültige USt-IdNr. eines anderen EU-Mitgliedstaates verwendet. Die 
Steuerbefreiung wird darüber hinaus versagt, wenn der Unterneh-
mer seinen Verpflichtungen aus der Abgabe von Zusammenfassen-
den Meldungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.

Diese Neuregelungen haben insbesondere Auswirkungen auf die 
innerbetrieblichen Abwicklungen sowie die Geschäftsbeziehungen 
zwischen dem Unternehmer und dem Leistungsempfänger und 
ggf. einem mit der Beförderung der Liefergegenstände beauftrag-
ten Dritten, insbesondere bei innergemeinschaftlichen Lieferun-
gen. 
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2. Die aktuellen Beleg- und Buchnachweise

Seit 01.01.1993 ist die innergemeinschaftliche Lieferung von Ge-
genständen an einen im Bestimmungsmitgliedstaat zur Erwerbs-
besteuerung verpflichteten Abnehmer nach §§ 4 Nr. 1 Buchst. b, 
6a UStG steuerfrei. Der liefernde Unternehmer hat die Vorausset-
zungen der Steuerbefreiung beleg- und buchmäßig nachzuweisen 
(§ 6a Abs. 3 Satz 1 UStG). 

Hinweis

Die Nachweisregelungen sind sog. Muss-Vorschriften. Die 
Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen kann 
grundsätzlich nur mit den vorgeschriebenen Nachweisen er-
bracht werden.

Für nach dem 31.12.2019 ausgeführte innergemeinschaftliche Lie-
ferungen kann der Belegnachweis danach nunmehr wie folgt ge-
führt werden:

2.1 Die Gelangensvermutung

Seit dem 01.01.2020 gilt als Nachweis, dass der Liefergegenstand 
in das übrige Gemeinschaftsgebiet befördert oder versendet wor-
den ist, grundsätzlich eine sog. Gelangensvermutung.

2.1.1 Beförderung oder Versendung durch  
den liefernden Unternehmer

Befördert oder versendet der liefernde Unternehmer den Liefer-
gegenstand selbst oder durch einen selbstständigen Dritten (z. B. 
durch einen Spediteur) in das übrige Gemeinschaftsgebiet, muss er 
im Besitz bestimmter nicht widersprechender Belege sein, die von 
unterschiedlichen Personen ausgestellt wurden und die voneinan-
der, vom liefernden Unternehmer und vom Abnehmer unabhängig 
sind, und zwar:
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 � zwei Beförderungsbelege oder Versendungsbelege oder 

 � ein Beförderungs- oder Versendungsbeleg und einem der fol-
genden Belege, mit dem die Beförderung oder Versendung in 
das übrige Gemeinschaftsgebiet bestätigt wird:

 – eine Versicherungspolice für die Beförderung oder den Ver-
sand des Gegenstands der Lieferung in das übrige Gemein-
schaftsgebiet oder Bankunterlagen, die die Bezahlung der 
Beförderung oder des Versands des Gegenstands der Liefe-
rung in das übrige Gemeinschaftsgebiet belegen; 

 – ein von einer öffentlicher Stelle (z. B. Notar) ausgestelltes of-
fizielles Dokument, das die Ankunft des Gegenstands der Lie-
ferung im übrigen Gemeinschaftsgebiet bestätigt; 

 – eine Bestätigung eines Lagerinhabers im übrigen Gemein-
schaftsgebiet, dass die Lagerung des Gegenstands der Liefe-
rung dort erfolgt. 

2.1.2 In anderen Fällen, insbesondere bei Beförderung 
oder Versendung durch den Abnehmer

Insbesondere in Fällen, in denen der Abnehmer den Liefergegen-
stand befördert oder durch einen selbstständigen Dritten befördern 
lässt, muss der liefernde Unternehmer im Besitz folgender Belege 
sein:

 � einer Gelangensbestätigung (§ 17b Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 UStDV; 
vgl. untenstehend unter Kapitel 2.2), die der Abnehmer dem 
liefernden Unternehmer spätestens am zehnten Tag des auf die 
Lieferung folgenden Monats vorlegt und 

 � bestimmter nicht widersprechender Belege, die von unter-
schiedlichen Personen ausgestellt wurden und die voneinander, 
vom liefernden Unternehmer und vom Abnehmer unabhängig 
sind, und zwar: zwei Beförderungsbelege oder Versendungsbe-
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lege oder ein Beförderungs- oder Versendungsbeleg und einem 
der folgenden Belege, mit dem die Beförderung oder Versen-
dung in das übrige Gemeinschaftsgebiet bestätigt wird:

 – eine Versicherungspolice für die Beförderung oder den Ver-
sand des Gegenstands der Lieferung in das übrige Gemein-
schaftsgebiet oder Bankunterlagen, die die Bezahlung der 
Beförderung oder des Versands des Gegenstands der Liefe-
rung in das übrige Gemeinschaftsgebiet belegen; 

 – ein von einer öffentlichen Stelle (z.  B. Notar) ausgestelltes 
offizielles Dokument, das die Ankunft des Gegenstands der 
Lieferung im übrigen Gemeinschaftsgebiet bestätigt; 

 – eine Bestätigung eines Lagerinhabers im übrigen Gemein-
schaftsgebiet, dass die Lagerung des Gegenstands der Liefe-
rung dort erfolgt. 

Hinzuweisen ist darauf, dass das Finanzamt eine Vermutung wi-
derlegen kann (§  17a Abs.  3 UStDV in der seit dem 01.01.2020 
geltenden Fassung). 

Hinweis

Gelingt der Nachweis, dass die Voraussetzungen der Steuer-
befreiung für eine innergemeinschaftliche Lieferung vorlie-
gen, nicht mit einer Gelangensvermutung, kann der belegmä-
ßige Nachweis mit anderen Nachweisen geführt werden (vgl. 
unter Kapitel 2.2 bis 2.4).
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2.2 Die Gelangensbestätigung

Der liefernde Unternehmer hat den Nachweis über das Gelangen 
des Liefergegenstands in das übrige Gemeinschaftsgebiet zum ei-
nen durch das Rechnungsdoppel zu führen (Ausstellung der Rech-
nung muss bis zum 15. Tag des auf die innergemeinschaftliche Lie-
ferung folgenden Monats erfolgen; die Rechnung muss zwingend 
einen Hinweis auf die Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche 
Lieferungen enthalten.). Zum anderen kann er den Nachweis durch 
eine Bestätigung des Abnehmers führen, dass der Gegenstand in 
das übrige Gemeinschaftsgebiet gelangt ist. Diese Gelangensbe-
stätigung muss alle hierzu erforderlichen Angaben enthalten, das 
sind:

 � Name und Anschrift des Abnehmers sowie dessen Unterschrift. 
Als Unterschrift reicht die eines vom Abnehmer zur Abnahme 
Beauftragten aus. Bei einer elektronischen Übermittlung der 
Gelangensbestätigung ist eine Unterschrift nicht erforderlich, 
sofern erkennbar ist, dass die elektronische Übermittlung im 
Verfügungsbereich des Abnehmers oder des Beauftragten be-
gonnen hat. Hiervon kann ausgegangen werden, wenn bei der 
Übermittlung der Gelangensbestätigung per E-Mail keine ver-
nünftigen Zweifel daran bestehen, dass die Angaben in dem 
sog. Header-Abschnitt der E-Mail (insbesondere die Absender-
angabe und das Datum der Erstellung der E-Mail) dem Abneh-
mer zugerechnet werden können,

 � das Ausstellungsdatum der Bestätigung,

 � die handelsübliche Bezeichnung und die Menge des Lieferge-
genstands. Zusätzlich muss die Bestätigung bei Kraftfahrzeugen 
die Fahrzeug-Identifikationsnummer enthalten. Die Aufnahme 
dieser Nummer in die Bestätigung führt im Ergebnis zu keinem 
Mehraufwand, da sich diese Daten bereits regelmäßig aus der 
Rechnung ergeben,



6

Innergemeinschaftliche Lieferungen

 � den Monat und den Ort des Erhalts des gelieferten Gegenstands 
durch den Abnehmer bzw. den Monat der Beendigung der Be-
förderung des Gegenstands im übrigen Gemeinschaftsgebiet.

Durch diese Angaben ergibt sich eindeutig, ob und zu welchem 
Zeitpunkt die für die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung für 
innergemeinschaftliche Lieferungen erforderliche Voraussetzung 
des Gelangens in das übrige Gemeinschaftsgebiet erfüllt ist.

Hinweis

Die Verwaltung hat zur Erleichterung ein Muster zur Verfü-
gung gestellt, wie die Gelangensbestätigung aussehen kann 
(vgl. Anlagen 1 bis 3 zu Abschnitt 6a.4 UStAE).

Die Gelangensbestätigung kann als Sammelbestätigung ausge-
stellt werden. In der Sammelbestätigung können Umsätze aus bis 
zu einem Quartal zusammengefasst werden. Es ist somit nicht er-
forderlich, die Gelangensbestätigung für jeden einzelnen Lieferge-
genstand auszustellen. Bei Lieferungen, die mehrere Gegenstände 
umfassen, oder bei Rechnungen, in denen einem Abnehmer gegen-
über mehrere Lieferungen abgerechnet werden, ist es regelmäßig 
ausreichend, wenn sich die Gelangensbestätigung auf die jeweilige 
Lieferung bzw. auf die Sammelrechnung bezieht. Die Sammelbe-
stätigung nach einem Vierteljahr ist auch dann möglich, wenn der 
Unternehmer zur monatlichen Übermittlung von Umsatzsteuer-Vo-
ranmeldungen verpflichtet ist.

Beispiel: Unternehmer DE hat mit einem Kunden AUS mit Sitz in Salzburg 
eine ständige Geschäftsbeziehung und liefert in den Monaten Okto-
ber bis Dezember 2019 Waren, über die in insgesamt 30 Rechnun-
gen abgerechnet wird.

AUS kann in einer einzigen Gelangensbestätigung auf den Erhalt 
der Waren unter Bezugnahme auf die jeweiligen Rechnungsnum-
mern hinweisen. Als Zeitpunkt des Warenerhalts kann der jeweilige 
Monat angegeben werden.
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Die Gelangensbestätigung kann in jeder die erforderlichen Anga-
ben enthaltenden Form erbracht werden; sie kann auch aus meh-
reren Dokumenten bestehen, aus denen sich die geforderten An-
gaben insgesamt ergeben. So kann sie auch aus einer Kopie der 
Rechnung über die innergemeinschaftliche Lieferung, ergänzt um 
die weiteren erforderlichen Angaben, bestehen. In den Fällen der 
Versendung des Gegenstands der innergemeinschaftlichen Liefe-
rung durch den Unternehmer oder durch den Abnehmer können 
die Angaben der Gelangensbestätigung auch auf einem Versen-
dungsbeleg enthalten sein.

Hinweis

Die Bestätigung des Abnehmers muss gegenüber dem Dritten 
nicht in den Unterlagen des liefernden Unternehmers vorhan-
den sein. Er muss sie aber auf Verlangen der Finanzbehörde 
(z. B. im Rahmen einer Außenprüfung) zeitnah zur Verfügung 
stellen.

Der Unternehmer hat damit verschiedene Nachweismöglichkeiten 
mit der Gelangensbestätigung.

Beispiel: Unternehmer DE liefert Kühlschränke an einen Abnehmer AUS 
mit Sitz in Salzburg. Mit der Beförderung der Kühlschränke nach 
Salzburg beauftragt DE den Spediteur SP am 07.01.2020. Die Kühl-
schränke kommen auch an diesem Tag an.

DE kann den belegmäßigen Nachweis wie folgt führen:

DE führt den Nachweis mit einer Gelangensvermutung (Kapi-
tel 2.1).

Da der Nachweis mit einer Gelangensvermutung nicht erfolgt, stellt 
AUS DE eine Gelangensbestätigung aus, in der anzugeben sind:

 � Name und Anschrift des AUS sowie Unterschrift des AUS oder 
eines Beauftragten,

 � Ausstellungsdatum der Bescheinigung,

 � Handelsübliche Bezeichnung und Menge der Kühlschränke,
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 � Monat (Januar 2020) und Ort (Salzburg) des Erhalts der Kühl-
schränke.

Alternativen:

 � AUS übersendet DE eine Bestätigung, dass die Kühlschränke, 
mit denen DE in der Rechnung vom 07.01.2020 abgerechnet 
hat, im Januar 2020 in Salzburg angekommen sind. Diese Be-
stätigung übersendet AUS per E-Mail, aus der sich die Über-
mittlung aus dem Unternehmen des AUS ergibt.

 � Auf der – ausgedruckten – Bestätigung weist DE auf die Durch-
schrift der Rechnung vom 07.01.2020 hin, aus der sich Name 
und Anschrift des AUS sowie Menge und handelsübliche Be-
zeichnung der gelieferten Kühlschränke ergeben.

Die Gelangensbestätigung muss nicht per Brief dem Absender zu-
gesandt werden, sie kann auch auf elektronischem Weg, z. B. per 
E-Mail, ggf. mit PDF- oder Textdateianhang, per Computer-Telefax 
oder Fax-Server, per Web-Download oder im Wege des Datenträ-
geraustauschs (EDI) übermittelt werden. Für die Anforderungen 
an die Lesbarkeit der Bestätigung und ihre Archivierung sind die 
GoBD entsprechend anzuwenden. Wird die Gelangensbestätigung 
per E-Mail übersandt, muss auch die E-Mail archiviert werden.

Wird der Liefergegenstand im Auftrag des liefernden Unterneh-
mers oder des Abnehmers durch einen Dritten (insbesondere durch 
einen Spediteur) an den Abnehmer befördert, können die erforder-
lichen Angaben in der Gelangensbestätigung durch den Abnehmer 
auch gegenüber dem mit der Beförderung des Liefergegenstands 
beauftragten selbstständigen Dritten gemacht werden (z.  B. auf 
einem Versendungsbeleg oder der Bescheinigung des beauftrag-
ten Spediteurs). In diesen Fällen muss der liefernde Unternehmer 
eine schriftliche Versicherung des mit der Beförderung beauftrag-
ten selbstständigen Dritten besitzen, dass dieser über einen ent-
sprechenden Beleg mit den Angaben des Abnehmers verfügt. Der 
liefernde Unternehmer trägt die Beweislast und steht für etwaiges 
pflichtwidriges Verhalten des beauftragten selbstständigen Dritten 
ein.
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2.3 Weitere Belegnachweise statt  
der Gelangensbestätigung

Der liefernde Unternehmer kann den Belegnachweis für die Steu-
erbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen in den meis-
ten Fällen anstatt mit der Gelangensbestätigung auch durch andere 
Belege führen. Diese sind für die einzelnen Sachverhalte im Einzel-
nen in § 17b Abs. 3 UStDV (bis 31.12.2019: § 17a Abs. 3 UStDV) 
genannt:

2.3.1 Versendungsbeleg in Versendungsfällen

Versendet1 der liefernde Unternehmer oder der Abnehmer den Ge-
genstand der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet, kann 
der liefernde Unternehmer den Nachweis der innergemeinschaft-
lichen Lieferung nach § 17b Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a UStDV 
(bis 31.12.2019: § 17a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a UStDV) führen:

 � durch einen Versendungsbeleg, insbesondere durch einen han-
delsrechtlichen Frachtbrief, der vom Auftraggeber des Fracht-
führers unterzeichnet ist und die Unterschrift des Empfängers 
als Bestätigung des Erhalts des Gegenstands der Lieferung ent-
hält (beim CMR-Frachtbrief in Feld 22),

 � durch ein Konnossement oder

 � durch Doppelstücke des Frachtbriefs oder des Konnossements.

Die Unterschrift eines zur Besorgung des Warentransports einge-
schalteten Dritten ist nicht erforderlich.

1 Versendung = Transport durch selbstständigen Beauftragten z. B. Spedition  
oder Post/Kurier.
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2.3.2 Spediteurbescheinigung

Versendet der liefernde Unternehmer oder der Abnehmer den Ge-
genstand der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet, kann 
der liefernde Unternehmer den Belegnachweis für die innergemein-
schaftlichen Lieferung auch durch einen anderen handelsüblichen 
Beleg als einen Versendungsbeleg (Kapitel 2.2.1), insbesondere 
mit einer Bescheinigung des beauftragten Spediteurs (Spediteur-
bescheinigung) führen (§ 17b Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b UStDV; 
bis 31.12.2019: § 17a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b UStDV). Diese 
Bescheinigung muss folgende Angaben zu enthalten:

 � den Namen und die Anschrift des mit der Beförderung beauf-
tragten Unternehmers sowie das Ausstellungsdatum,

 � den Namen und die Anschrift des liefernden Unternehmers so-
wie des Auftraggebers der Versendung,

 � die Menge des Gegenstands der Lieferung und dessen handels-
übliche Bezeichnung,

 � den Empfänger des Gegenstands der Lieferung und den Bestim-
mungsort im übrigen Gemeinschaftsgebiet,

 � den Monat, in dem die Beförderung des Gegenstands der Liefe-
rung im übrigen Gemeinschaftsgebiet geendet hat,

 � eine Versicherung des mit der Beförderung beauftragten Un-
ternehmers, dass die Angaben in dem Beleg aufgrund von Ge-
schäftsunterlagen gemacht wurden, die im Gemeinschaftsge-
biet nachprüfbar sind, sowie

 � die Unterschrift des mit der Beförderung beauftragten Unter-
nehmers.
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Hinweis

Die Verwaltung hat zur Erleichterung ein Muster zur Verfü-
gung gestellt, wie die Spediteurbescheinigung aussehen kann 
(vgl. Anlage 4 zu Abschnitt 6a.5 UStAE).

Ebenso wie bei der Gelangensbestätigung ist bei einer elektroni-
schen Übermittlung der Spediteurbescheinigung an den liefernden 
Unternehmer eine Unterschrift des mit der Beförderung beauftrag-
ten Unternehmers nicht erforderlich, sofern erkennbar ist, dass die 
elektronische Übermittlung im Verfügungsbereich des mit der Be-
förderung beauftragten Unternehmers begonnen hat.

2.3.3 Versendungsprotokoll eines Kurierdienstleisters

Versendet der liefernde Unternehmer oder der Abnehmer den Ge-
genstand der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet, kann er 
den Nachweis der innergemeinschaftlichen Lieferung auch durch 
eine schriftliche oder elektronische Auftragserteilung und ein von 
dem mit der Beförderung Beauftragten (z. B. Kurierdienstleister) 
erstelltes Protokoll, das den Transport lückenlos bis zur Abliefe-
rung beim Empfänger nachweist, führen (§ 17b Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 
Buchst. c UStDV; bis 31.12.2019: § 17a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Buchst. c 
UStDV). Ausreichend ist – ebenso wie bei Ausfuhrlieferungen (vgl. 
Abschn. 6.9 Abs. 6 UStAE) eine schriftliche oder elektronische Auf-
tragserteilung, die inhaltlich die folgenden Angaben enthält:

 � Name und Anschrift des Ausstellers des Belegs;

 � Name und Anschrift des Absenders;

 � Name und Anschrift des Empfängers;

 � handelsübliche Bezeichnung und Menge der beförderten Ge-
genstände;
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 � Tag der Abholung bzw. der Übernahme der beförderten Gegen-
stände durch den mit der Beförderung beauftragten Unterneh-
mer.

Aus dem von dem mit der Beförderung beauftragten Unternehmer 
erstellten Protokoll, das den Warentransport lückenlos bis zur Ab-
lieferung beim Empfänger nachweisen muss (sog. tracking-and-tra-
cing-Protokoll), muss sich der Monat und der Ort des Endes der 
Beförderung im übrigen Gemeinschaftsgebiet an den Empfänger 
ergeben. Ein Nachweis der Bestätigung des Empfängers, die Ware 
erhalten zu haben (z. B. Nachweis der Unterschrift des Empfängers 
gegenüber dem örtlichen Frachtführer), ist nicht erforderlich. Der 
liefernde Unternehmer hat das Protokoll über den Warentransport, 
wenn es ihm in elektronischer Form zur Verfügung gestellt wird, 
elektronisch aufzubewahren.

2.3.4 Empfangsbescheinigung eines Postdienstleisters

Versendet der liefernde Unternehmer oder der Abnehmer den Ge-
genstand der Lieferung mit einer Postsendung in das übrige Ge-
meinschaftsgebiet und ist eine Belegnachweisführung mit einem 
Versendungsprotokoll eines Kurierdienstleisters (Kapitel  2.3.3) 
nicht möglich, kann der Nachweis der innergemeinschaftlichen 
Lieferung weiterhin auch durch eine Empfangsbescheinigung eines 
Postdienstleisters über die Entgegennahme der an den Abnehmer 
adressierten Postsendung und den Nachweis über die Bezahlung 
der Lieferung geführt werden (§ 17b Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Buchst. d 
UStDV; bis 31.12.2019: § 17a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Buchst. d UStDV).

Eine Empfangsbescheinigung des Postdienstleisters über die Ent-
gegennahme der Postsendung sollte Folgendes beinhalten:

 � Name und Anschrift des Ausstellers des Belegs;

 � Name und Anschrift des Absenders;

 � Name und Anschrift des Empfängers;
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 � handelsübliche Bezeichnung und Menge der beförderten Ge-
genstände;

 � Tag der Abholung bzw. Übernahme der beförderten Gegenstän-
de durch den mit der Beförderung beauftragten Postdienstleis-
ter.

Bei den Angaben in der Empfangsbescheinigung über den Emp-
fänger und die gelieferten Gegenstände ist ein entsprechender Ver-
weis auf die Rechnung über die Lieferung ausreichend.

Der Nachweis der Bezahlung des Liefergegenstands wird mit Hilfe 
des entsprechenden Kontoauszugs oder im Fall einer Barzahlung 
mit einem Doppel der Zahlungsquittierung geführt. Als Bezahlung 
gilt bei verbundenen Unternehmen auch die Verrechnung über ein 
internes Abrechnungssystem (sog. inter company clearing).

2.3.5 Versicherung des vom Abnehmer beauftragten 
Spediteurs

Wird der Gegenstand der Lieferung durch den Abnehmer versendet, 
kann der Belegnachweis der innergemeinschaftlichen Lieferung 
durch einen Nachweis über die Entrichtung der Gegenleistung für 
die Lieferung des Gegenstands von einem Bankkonto des Abneh-
mers sowie durch eine Bescheinigung des beauftragten Spediteurs 
(Spediteurversicherung) geführt werden (§ 17b Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
UStDV; bis 31.12.2019: § 17a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 UStDV). Diese 
Spediteurversicherung muss folgende Angaben enthalten:

 � den Namen und die Anschrift des mit der Beförderung beauf-
tragten Unternehmers sowie das Ausstellungsdatum,

 � den Namen und die Anschrift des liefernden Unternehmers so-
wie des Auftraggebers der Versendung,

 � die Menge des Gegenstands der Lieferung und die handelsübli-
che Bezeichnung,
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 � den Empfänger des Gegenstands der Lieferung und den Bestim-
mungsort im übrigen Gemeinschaftsgebiet,

 � eine Versicherung des mit der Beförderung beauftragten Unter-
nehmers, den Gegenstand der Lieferung an den Bestimmungs-
ort im übrigen Gemeinschaftsgebiet zu befördern, sowie

 � die Unterschrift des mit der Beförderung beauftragten Unter-
nehmers.

Der Nachweis mit der Spediteurversicherung kommt nur dann in 
Betracht, wenn der Abnehmer den Liefergegenstand versendet, 
nicht aber in Abholfällen. Neben dem Nachweis durch die Spe-
diteurversicherung hat der liefernde Unternehmer – zusätzlich 
– zwingend den Nachweis der Bezahlung des Liefergegenstands 
von einem Bankkonto des Abnehmers zu führen. Das Bankkonto 
des Abnehmers kann ein inländisches Konto (z. B. auch ein inlän-
disches Konzernverrechnungskonto) oder auch ein ausländisches 
Konto (ggf. auch aus einem anderen Staat als dem, in dem der Lie-
fergegenstand beim Abnehmer ankommt) sein.

Hinweis

Die Verwaltung hat zur Erleichterung ein Muster zur Verfü-
gung gestellt, wie die Spediteurversicherung aussehen kann 
(vgl. Anlage 5 zu Abschnitt 6a.5 UStAE).
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2.3.6 Bestätigung der Abgangsstelle  
im gemeinschaftlichen Versandverfahren  
in Beförderungsfällen

Befördert2 oder versendet der liefernde Unternehmer den Gegen-
stand der Lieferung im Unionsversandverfahren in das übrige Ge-
meinschaftsgebiet, kann er den Nachweis der innergemeinschaft-
lichen Lieferung auch durch eine Bestätigung der Abgangsstelle 
über die innergemeinschaftliche Lieferung führen (§  17b Abs.  3 
Satz 1 Nr. 3 UStDV; bis 31.12.2019: § 17a Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 UStDV), 
die nach Eingang des Beendigungsnachweises für das Unionsver-
sandverfahren erteilt wird, sofern sich daraus die Lieferung in das 
übrige Gemeinschaftsgebiet ergibt.

Dagegen ist die Möglichkeit des Nachweises durch eine Abferti-
gungsbestätigung der Abgangsstelle in Verbindung mit einer Ein-
gangsbescheinigung der Bestimmungsstelle im übrigen Gemein-
schaftsgebiet nicht mehr möglich. Dieser Nachweis wird in der 
Praxis auch nicht mehr verwandt.

2.3.7 EMCS-Eingangsmeldung bei  
der Lieferung verbrauchsteuerpflichtiger Waren  
in Beförderungsfällen

Befördert oder versendet der liefernde Unternehmer verbrauch-
steuerpflichtige Waren unter Steueraussetzung und Verwendung 
des IT-Verfahrens EMCS (Excise Movement and Control System – 
EDV-gestütztes Beförderungs- und Kontrollsystem für verbrauch-
steuerpflichtige Waren) an den Abnehmer, kann er den Nachweis 
der innergemeinschaftlichen Lieferung durch die von der zustän-
digen Behörde des anderen EU-Mitgliedstaates (Bestimmungs-
mitgliedstaates) validierte EMCS-Eingangsmeldung führen (§ 17b 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 Buchst. a UStDV; bis 31.12.2019: § 17a Abs. 3 

2 Beförderung = Eigener Transport durch a) den Lieferer (Eigenbeförderung)  
oder b) den Abnehmer (Abholfall).
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Satz 1 Nr. 4 Buchst. a UStDV). Dies ist eine nach den Anforderun-
gen des Unionsrechts vollständig und richtig ausgefüllte Eingangs-
meldung (Muster siehe Anlage 6 zu Abschnitt 6a.5 UStAE).

2.3.8 Dritte Ausfertigung des vereinfachten 
Begleitdokuments bei Lieferung 
verbrauchsteuerpflichtiger Waren  
des steuerrechtlich freien Verkehrs

Befördert oder versendet der liefernde Unternehmer verbrauch-
steuerpflichtige Waren des steuerrechtlich freien Verkehrs an den 
Abnehmer in einen anderen EU-Mitgliedstaat, kann der liefernde 
Unternehmer den Nachweis der innergemeinschaftlichen Liefe-
rung auch durch die dritte Ausfertigung des vereinfachten Begleit-
dokuments, das dem zuständigen Hauptzollamt für Zwecke der 
Verbrauchsteuerentlastung vorzulegen ist, führen (§  17b Abs.  3 
Satz 1 Nr. 4 Buchst. b UStDV; bis 31.12.2019: § 17a Abs. 3 Satz 1 
Nr. 4 Buchst. b UStDV). Dies ist eine nach dem unionsrechtlich ver-
pflichtenden Muster über ein vereinfachtes Begleitdokument für 
die Beförderung von verbrauchsteuerpflichtigen Waren, die sich 
bereits im steuerrechtlich freien Verkehr des Abgangsmitglied-
staats befinden vollständig und richtig ausgefüllte dritte Ausferti-
gung dieses Dokuments (Muster siehe Anlage 7 zu Abschnitt 6a.5 
UStAE).
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2.3.9 Zulassung des Fahrzeugs auf den Erwerber  
bei Beförderung durch den Abnehmer

Befördert der Abnehmer bei der innergemeinschaftlichen Liefe-
rung eines Fahrzeugs dieses Fahrzeug, für das eine Zulassung für 
den Straßenverkehr erforderlich ist, kann er den Nachweis der in-
nergemeinschaftlichen Lieferung auch durch einen Nachweis über 
die Zulassung des Fahrzeugs auf den Erwerber im Bestimmungs-
mitgliedstaat der Lieferung führen (§ 17b Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 UStDV; 
bis 31.12.2019: § 17a Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 UStDV). Dieser Nachweis 
muss die Fahrzeug-Identifikationsnummer enthalten. Eine einfache 
Kopie der Zulassung ist ausreichend.

Ein Nachweis der Zulassung des Fahrzeugs auf eine andere Person 
als den Erwerber (= Abnehmer der Lieferung) im übrigen Gemein-
schaftsgebiet ist kein ausreichender Nachweis.

2.4 Weitere Nachweismöglichkeiten

Liegen dem liefernden Unternehmer die unter Kapitel  2.2 und 
Kapitel 2.3 dargestellten Belege (§ 17b Abs. 2 und 3 UStDV; bis 
31.12.2019: §  17a Abs.  2 und 3 UStDV) nicht vor, kann der Un-
ternehmer die Voraussetzungen der Steuerbefreiung für inner-
gemeinschaftliche Lieferungen auch mit anderen Belegen oder 
Beweismitteln führen. Liegen auch derartige Belege oder Beweis-
mittel nicht vor, kommt der Unternehmer seinen Nachweispflich-
ten nicht oder nur unvollständig nach, erweisen sich die Nachweis- 
angaben bei einer Überprüfung als unzutreffend oder bestehen zu-
mindest berechtigte Zweifel an der inhaltlichen Richtigkeit der An-
gaben, die der Unternehmer nicht ausräumt, muss er von der Steu-
erpflicht der innergemeinschaftlichen Lieferung ausgehen. Trotz 
derartiger Mängel ist die innergemeinschaftliche Lieferung aber 
nach der ständigen Rechtsprechung von EuGH und BFH steuerfrei, 
wenn objektiv zweifelsfrei feststeht, dass die Voraussetzungen der 
Steuerfreiheit (insbesondere das Gelangen des Liefergegenstands 
in das übrige Gemeinschaftsgebiet bei dieser Lieferung) erfüllt sind 
(z. B. BFH v. 14.12.2011, XI R 32/09, HFR 2012 S. 785).
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Die Steuerbefreiung kommt allerdings nicht in Betracht, auch 
nicht aufgrund des Vorliegens einer objektiven Beweislage, wenn 
die unrichtige Nachweisführung dazu dient, die Identität des Ab-
nehmers der innergemeinschaftlichen Lieferung zu verschleiern,  
um diesem im Bestimmungsmitgliedstaat eine Mehrwertsteu-
erhinterziehung zu ermöglichen (BFH-Urteil vom 17.02.2011,  
V R 30/10, BStBl 2011 II S. 769, und EuGH-Urteil vom 07.12.2010, 
Rs. C-285/09, R, BStBl 2011 II S. 846).

2.5 Buchnachweis

Wird der Gegenstand der Lieferung vom Unternehmer in das übri-
ge Gemeinschaftsgebiet befördert oder versendet, muss er hierü-
ber nach § 17d UStDV (bis 31.12.2019: § 17c UStDV) buchmäßige 
Aufzeichnungen führen, um die Steuerbefreiung für innergemein-
schaftliche Lieferungen in Anspruch nehmen zu können. Beim 
buchmäßigen Nachweis ist insbesondere Folgendes zu beachten:

Der Unternehmer muss die ausländische USt-IdNr. seines Abneh-
mers buchmäßig aufzeichnen. Dabei ist die zutreffende gültige 
ausländische USt-IdNr. des richtigen Abnehmers aufzuzeichnen, 
die dieser für die innergemeinschaftliche Lieferung an ihn verwen-
det hat.

Die geltenden buchmäßigen Aufzeichnungen bei innergemein-
schaftlichen Lieferungen bleiben unverändert. Hinzuweisen ist, 
dass bei der Lieferung von neuen Fahrzeugen der Unternehmer 
zusätzlich zu der Aufzeichnung der handelsüblichen Bezeichnung 
und der Menge der Liefergegenstände die Fahrzeug-Identifikati-
onsnummer aufzeichnen muss. 
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Auch die buchmäßigen Aufzeichnungen beim innergemeinschaft-
lichen Verbringen eines Gegenstands durch den Unternehmer zur 
eigenen Verfügung bleiben unverändert. Auch hier ist darauf hin-
zuweisen, dass beim Verbringen von neuen Fahrzeugen der Un-
ternehmer zusätzlich zu der Aufzeichnung der handelsüblichen 
Bezeichnung und der Menge des verbrachten Gegenstands die 
Fahrzeug-Identifikationsnummer aufzeichnen muss.

Darüber hinaus muss bei der Lieferung von neuen Fahrzeugen an 
Abnehmer ohne USt-IdNr. der liefernde Unternehmer bereits seit 
01.01.2012 zusätzlich zu der Aufzeichnung der handelsüblichen 
Bezeichnung bei der Lieferung von neuen Fahrzeugen zwingend 
die Fahrzeug-Identifikationsnummer aufzeichnen. Selbst diese 
Regelung dürfte im Ergebnis zu keinem Mehraufwand für den lie-
fernden Unternehmer führen, da ihm die Fahrzeug-Identifikations-
nummer vorliegt und er sie bereits regelmäßig in der Rechnung 
anzugeben hat.

Hinweis

Der Buchnachweis ist grundsätzlich zeitnah zu führen. Es 
ist dabei jedoch ausreichend, dass eine Grundsubstanz an 
buchmäßigen Aufzeichnungen vorliegt. Der vollständige 
Buchnachweis kann bis zur letzten mündlichen Verhandlung 
vor dem Finanzgericht nachgewiesen werden.



20

Innergemeinschaftliche Lieferungen

3. Fazit

Der Unternehmer muss die Voraussetzungen der Steuerbefrei-
ungen für innergemeinschaftliche Lieferungen mit den Belegen 
nachweisen, wie sie die seit 01.01.2020 geltenden §§ 17a bis 17d 
UStDV vorsehen. Dabei kann der Unternehmer den Belegnachweis 
grundsätzlich mit der neu eingeführten Gelangensvermutung füh-
ren, die aus Beförderungs- und Versendungsnachweisen und/oder 
anderen Belegen besteht, die von unterschiedlichen Personen aus-
gestellt wurden und die voneinander, vom liefernden Unternehmer 
und vom Abnehmer unabhängig sind. Gelingt dies nicht, ist ein 
Nachweis mit anderen Belegen zulässig, insbesondere mit der sog. 
Gelangensbestätigung; dabei ist die Gelangensbestätigung kein 
Dokument nach amtlich vorgeschriebenem Muster; entscheidend 
ist, dass die hierfür erforderlichen Angaben sich aus einem oder 
mehreren Unterlagen ergeben. Bei der Gelangensbestätigung ist 
die Ausstellung von Sammelbestätigungen und die Übermittlung 
auf elektronischem Weg möglich. Als weitere Nachweismöglichkei-
ten sind gesetzgeberisch zugelassen: insbesondere der Frachtbrief, 
die Spediteurbescheinigung oder das tracking- und tracing-Proto-
koll bei Kurierdienstleistungen, die der Unternehmer zum großen 
Teil bereits seit langem verwenden konnte. Beachten muss der Un-
ternehmer auch die Angabe der Fahrzeug-Identifikationsnummer 
sowohl beim Beleg- als auch beim Buchnachweis.

Es ist auch zur eigenen Absicherung zweckmäßig, wenn der Un-
ternehmer die Nachweise möglichst zeitnah führt. Dann dürfte es 
auch kaum Beanstandungen der Betriebsprüfung geben. Allerdings 
reicht es aus, wenn die Belegnachweise spätestens in der letzten 
mündlichen Verhandlung vor dem Finanzgericht vorgelegt werden 
können. Liegen die Nachweise nicht vor, kann der Unternehmer 
grundsätzlich eine Steuerbefreiung nicht in Anspruch nehmen. Al-
lenfalls kann er die Begünstigung noch durch einen Nachweis auf-
grund der objektiven Beweislage erhalten. 
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Der Buchnachweis ist im Ergebnis unverändert und weiterhin zeit-
nah zu führen; zumindest muss im Zeitpunkt, in dem der Unter-
nehmer die Steuerbefreiung in Anspruch nimmt, ein Mindestmaß 
vorliegen, ansonsten geht ihm die Vergünstigung verloren.
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